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MERKBLATT 17

Hände waschen und desinfizieren

Wann müssen die Hände gewaschen werden?

 Vor Arbeitsbeginn
 Nach Pausen
 Nach dem Besuch der Toilette
 Nach Verarbeiten von Rohmaterialien
 Nach Berührung von Schmutz und Abfall

Wie müssen die Hände gewaschen werden?

1.) Hände mit Wasser und 2.) Hände spülen 3.) Hände mit Einweg- 4.) Hände desinfizieren.
Seife gründlich waschen. handtüchern trocknen.
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